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Betrifft: Konsultation zum Entwurf einer Verordnungzur Festlegung der Eingabemodalitäten
der Bekanntgabepfticht bei Aufträgen nach dem Bundesgesetz über die Transparenz von
Medienkooperationen sowie von Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber eines
periodischen Mediums (MedKF-TG Ei ngabeverordn u ng 20231

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Medizinische Universität Graz nimmt zum oben genannten Verordnungsentwurf binnen offener
Frist wie fotgt Stettung:

zu SS 2, 3:

Gemäß S 2 (1) sind Aufträge über entgetttiche Werbeleistungen über die Webschnittstetle an die
KommAustria bekannt zu geben. ln 5 3 werden die Kategorien der Werbeleistung definiert; dazu
sollen auch Ontine-Dienste (Website, Soziates Netzwerk etc) gehören.

Diesbezügtich wird um Klarstetlung ersucht, dass die Veröffenttichung von Werbeinhalten auf
eigenen Online-Diensten (eigene Website, Soziales Netzwerk etc.) nicht unter diese Regetung fätlt,
sondern nur die Beauftragung der Veröffenttichung auf organisationsfremden Werbeptattformen
bzw. -kanälen. Hierzu könnte in 5 3 ein Abs 2 mit fotgendem lnhalt beigefügt werden:

,,Nicht zu den in 5 3 (1) Z 4 genannten Werbeleistungen zöhlen solche, die auf eigenen Online-
Auf tri tten ve röf f ent li cht we rden. "

zu 5 5 (1):

Gemäß S 5 (1) sotlen Rechtsträger für Werbeteistungen, deren Entgett innerhalb eines Halbjahres
den Betrag von EUR 10.000,- übersteigt, dass jeweitige Sujet der Werbeteistung im Wege der
Webschnittstetle bekannt geben.

Die Betragsgrenze von EUR 10.000,- erscheint zu niedrig und ist davon auszugehen, dass diese von
Auftraggebern in der Reget überschritten wird. Aus Gründen der Praktikabitität und der
Ressourcenschonung ersuchen wir um Erhöhung der Betragsgrenze auf EUR 100.000,-.
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Alleemeine Anregunqen:

Aus Sicht der Medizinischen Universität Graz wäre die Beibehattung der Bagatetlgrenze von
EUR 5.000,- (im Einzetfatt) für die Meldung von Werbeteistungen zur Schonung von Ressourcen
wünschenswert.
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